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Grundstück Twistringen, Rüssen 5, 6 

 Gemarkung: Rüssen, Flur: 3, Flurstück: 35/1 

  

Vorhaben Änderung Tierhaltungsanlage - Errichtung Güllerundbehälter für Rinder- und Schweinegülle mit Foliendachkon-
struktion, Abbruch vorhandener Güllebehälter, Betrieb der Gesamtanlage  

 

Sprechzeiten BürgerService in Diepholz Bankverbindungen 
Mo + Di 7:30 - 17:00 Uhr, Mi 7:30 - 15:00 Uhr, Do 7:30 - 18:30 Uhr, Kreissparkasse Diepholz 
Fr 7:30 - 13:00 Uhr IBAN: DE45 2565 1325 0000 0131 44 BIC:  BRLADE21DHZ 

Sprechzeiten der Anlaufstellen der Ausländerstelle Kreissparkasse Syke 

Di  8:00 - 12:00 Uhr, Do 8:00 – 12:00 Uhr, Do 14:00 - 17:00 Uhr IBAN: DE20 2915 1700 1110 0101 37 BIC:  BRLADE21SYK 

Übrige Öffnungs- und Sprechzeiten siehe unter www.diepholz.de. Volksbank Diepholz 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller anderen Fachdienste stehen IBAN:   DE19 2569 1633 3211 0995 00 BIC:  GENODEF1SUL 

Ihnen außerdem nach telefonischer Vereinbarung zur Verfügung.  

 

 
Der Landrat 

 Fachdienst Bauordnung und Städtebau  
  
  
Auskunft erteilt: Frau Fenker 
Gebäude: Kreishaus Diepholz 
 (Eingang "Römlingstr.") 
Zimmer: B 110 
Telefon: 
Handy: 

05441/976-1442  
 

Telefax: 05441/976-4950 
E-Mail: * Marion.Fenker@diepholz.de 
  
Zentrale / Telefon: 05441/976-0 
Internet: * http://www.diepholz.de  

*Hinweis Infos zur rechtssicheren und rechtsverbindlichen 

  elektronischen Kommunikation finden Sie auf den 
  Internetseiten des Landkreises Diepholz 

Übergabeeinschreiben 
Franz-Josef Böckmann KG 
Rüssen 5 
27239 Twistringen 
 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Mein Zeichen  (bei Antwort bitte angeben) 49356 Diepholz, Niedersachsenstr. 2 

  63 DH 02733/2019/71 22.11.2019 
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Aufgrund des Antrages vom 21.10.2019 wird nach §§ 4 und 16 des Gesetzes zum Schutze 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 26.09.2002 
(BGBl. I. S. 3830)- in der zurzeit geltenden Fassung – in Verbindung mit  § 1 Abs. 1 der 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 
973) nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen unbeschadet der Rechte Dritter die 
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erteilt, auf dem Grundstück der 
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die vorhandene Anlage zum Halten von Mastschweinen, Mastbullen und Kälbern zu än-
dern und diese Änderung zu betreiben. 
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Die Genehmigung hat folgenden Inhalt: 
 
Änderung Tierhaltungsanlage - Errichtung Güllerundbehälter für Rinder- und Schweinegül-
le mit Foliendachkonstruktion, Abbruch vorhandener Güllebehälter, Betrieb der Gesamtan-
lage.  
 
Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb eines Jahres nach Bestandskraft dieser  
Genehmigung nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen wurde. 
 
Die Anlage ist entsprechend den dieser Genehmigung beigefügten Unterlagen zu errich-
ten und zu betreiben, soweit sich durch die in der Genehmigung aufgenommenen Bedin-
gungen, Auflagen oder Hinweise nichts anderes ergibt. 
 
Die diesem Genehmigungsbescheid beigefügten Unterlagen und Beschreibungen sind 
Bestandteil der Genehmigung. 
 
Der Genehmigung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 
 

1. Genehmigungsantrag nach BImSchG vom 21.10.2019 mit Anlagen 
2. Lageplan i. M. 1 : 1000 
3. Übersichtsplan i. M. 1 : 5 000 
4. Landwirtschaftliche Betriebsbeschreibung 
5. Bauantrag mit Anlagen 

 
Die Kosten des Genehmigungsverfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 
 
Diese Genehmigung wird nach § 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 BImSchG mit folgenden 
Auflagen (A), Nebenbestimmungen (B) und Hinweise (H) verbunden bzw. erteilt: 
 
 
 
Allgemeines: 
 

1. Die in den genehmigten Unterlagen vorgenommenen Grüneintragungen sind einzu-
halten. 
 

2. Die in den genehmigten Unterlagen vorgenommenen Ergänzungen sind einzuhal-
ten. 
 

3. Die Nebenbestimmungen der Genehmigung vom 04.08.2014,  
AZ. 63 DH 00849/2013/71 gelten weiter, soweit sie durch diese Genehmigung nicht 
gegenstandslos werden. 
 

4. Für das Vorhaben sind eine Baubeginnanzeige, Rohbau- sowie Schlussabnahme 
vorgeschrieben. Spätestens mit Vorlage der Baubeginnanzeige ist die Bauleite-
rin/der Bauleiter zu benennen. 
Die Schlussabnahme ist unverzüglich nach Fertigstellung der Anlage zu beantra-
gen. Für die Anzeige bzw. Anmeldung bitte ich, die beigefügten Vordrucke zu ver-
wenden. 
 

5. Der geplante Güllebehälter darf erst nach Erteilung des Schlussabnahme-
scheines in Betrieb genommen werden. 
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Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen: 
 

1. Der Beurteilungspegel der von allen Anlagen auf dem Betriebsgelände sowie der vom 
zugehörigen Fahrzeugverkehr ausgehenden Geräusche darf folgende Werte am maß-
geblichen Immissionsort nicht überschreiten: 
 

 Außenbereich (vergleichbar mit einem Mischgebiet): 
tagsüber  (von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)     60 dB (A) 
nachts     (von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)     45 dB (A) 
(A) (bi201) 

 
2. In dem geplanten Güllebehälter darf nur betriebseigene Mastschweine- und  

      Rindergülle gelagert werden.  
 

3. Der geplante Behälter ist - wie beantragt – mit einem Foliendach zu versehen.  
 

 
Bauordnungsrechtliche Nebenbestimmungen: 
 

1. Es wird zugelassen, dass die Nachweise über die Standsicherheit und - falls gefor-
dert - Ausführungszeichnungen und andere vollständige bautechnische Nachwei-
se für den Behälter einschließlich geotechnischer Bericht mit Baugrund- und 
Grundwasseruntersuchung erst nach Erteilung der Genehmigung vorgelegt wer-
den. 

 
Die Bauvorlagen sind so rechtzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen, 
dass sie unter Berücksichtigung der Prüfzeit für die bautechnische Prüfung  
bis zum Baubeginn bzw. vor Ausführung der entsprechenden Bauteile geprüft vor-
liegen.(B)(569)  

 
2. Die erforderliche Abnahme der Bewehrung (§ 80 NBauO) ist vom Bauunternehmen 

oder vom Bauleiter rechtzeitig, mindestens 48 Stunden vor dem Betonieren, beim 
Fachdienst für Bauordnung und Städtebau des Landkreises Diepholz,  
Tel.: 05441/976-1424, zu beantragen. 

 
Sie wird vorgeschrieben für:  Behältersohle und Behälterwand 
 
Vor erfolgter Abnahme darf mit dem Betonieren nicht begonnen werden. (A)(530)  

 
3. Die Voraussetzungen für den Einbau von Beton, der in Überwachungsklasse 2 ein-

gestuft ist, sind hinsichtlich Baustelle, Bauunternehmen und Überwachungsstelle zu 
beachten.  
Vor Baubeginn sind entsprechende Angaben der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. 

(A)(531a)  
 

4. Von den verantwortlichen Unternehmern sind  für Maurer-, Stahlbeton- und Holz-
bauarbeiten Qualifikationsnachweise und Erklärungen vorzulegen, aus denen her-
vorgeht, dass die Baumaßnahme entsprechend der genehmigten Zeichnung ein-
schließlich der geprüften statischen Berechnung und den anerkannten Regeln der 
Bautechnik ausgeführt wurde. (A) (603c) 

 
5. Die Baustelle ist von der öffentlichen Fläche abzugrenzen und zu sichern (§ 11 

Abs. 1 NBauO).(A)(317)  
 

6. Die in den genehmigten Bauvorlagen eingetragenen Grenz- und Gebäudeabstände 
sind genau einzuhalten. Abweichungen sind baurechtswidrig. 
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Ich empfehle daher, bei der Absteckung der genehmigten Anlage das Katasteramt 
oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur hinzuzuziehen. (H)(307b)  

 
 
Wasserschutzrechtliche Nebenbestimmungen: 

 
1. Der Betreiber hat mit der Errichtung des Güllebehälters einen Fachbetrieb nach  

§ 62 AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen) zu beauftragen. Ein entsprechender Nachweis ist dem Fachdienst Bauordnung 
und Städtebau vor Baubeginn vorzulegen. 
 
Die ordnungsgemäße Ausführung aller Arbeiten, einschließlich der Eigenleistun-
gen, muss durch einen fachkundigen Bauleiter überwacht werden (Überwachungs-
klasse ÜK 2). 

  
2. Vor Baubeginn ist auch ein Sachverständiger nach § 53 Abs. 1 AwSV zu beauftra-

gen. Der ordnungsgemäße Einbau eines funktionssicheren Leckageerkennungssys-
tems unter dem Güllebehälter sowie die Dichtheitsprüfung des Behälters sind vom 
Sachverständigen abzunehmen. 
Der Betreiber hat den Behälter einschließlich der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme 
durch den Sachverständigen auf die Dichtheit und Funktionsfähigkeit prüfen zulas-
sen. 

 
3. Der Abstand des Güllebehälters zu oberirdischen Gewässern muss mindestens 20 

m betragen. Der Abstand zu Brunnen, die der Trinkwassergewinnung dienen (u. a. 
auch Hausbrunnen) muss mindestens 50 m betragen. 

 
3. Die Behältersohlplatte ist aus einem Beton mit verminderter Rissbreite < 0,2 mm 

sowie mit hohem Wassereindringwiderstand gemäß EN 206-1/ DIN 1045-2 ent-
sprechend den statischen Erfordernissen, unabhängig hiervon jedoch in einer Min-
destdicke von 18 cm, herzustellen. 
 
Das gleiche gilt für die Ausführung der Wände. Nur bei Betonfertigteilen mit einem 
äquivalenten Wasserzementwert (w/z)eq < 0,45 darf die Mindestbauteildicke auf  
16 cm vermindert werden. Die Behältersohlplatte ist arbeits- und dehnungsfugenfrei 
herzustellen. Unvermeidliche Fugen (z. B. Anschlüsse Sohle/Wandungen) sowie 
Fertigteilstöße und Durchdringungen sind mit geeigneten Dichtungsmitteln/-
elementen dauerhaft flüssigkeitsdicht abzudichten. 

 
5. Für alle verwendeten Bauprodukte müssen bauaufsichtliche Verwendbarkeits-

nachweise unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen, hier insbe-
sondere die Beständigkeit gegenüber Jauche, Gülle und Silagesickersaft, vorlie-
gen. 

 
4. Das Leckageerkennungssystem (umlaufende Ringdrainage) für den Güllebehälter 

muss gemäß den Ausführungen unter Ziffer 7 ff des Arbeitsblattes DWA-A- 792 
"Technische Regel wassergefährdender Stoffe -TRwS JGS-Anlagen" der Deut-
schen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall ausgeführt werden.  
 
Bei dem Behälter sind mindestens vier Kontrolleinrichtungen (Standrohr oder Kon-
trollschacht) gleichmäßig über den äußeren Umfang des Behälters anzuordnen.  

 
5. Vor Inbetriebnahme des Güllebehälters sind dessen Dichtheit (einschließlich der 

Rohrleitungen) durch den Sachverständigen nach § 53 Abs. 1 AwSV mit Wasser in 
Anlehnung an die DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA-A 139 und 9.2.3.2 und 
9.2.3.4 DWA-A 792  nachzuweisen.  
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6. Die Entnahme aus dem Güllebehälter darf nur von einem befestigten Platz der 
Mindestgröße von 4 x 6 m aus erfolgen (Asphalt- oder Betondecke, kein Verbund-
steinpflaster). 
 
Die Entwässerung muss im freien Gefälle (3 %) in eine Vorgrube oder in einen 
speziellen dichten Schacht erfolgen, das verunreinigte Niederschlagwasser ist zu-
sammen mit der Gülle landwirtschaftlich zu verwerten. 
 
Im Bereich von befahrbaren Flächen (immer beim Befüll- und Entnahmeplatz!) ist 
ein Anfahrschutz in ausreichendem Abstand zum Behälter vorzusehen (z. B. Hoch-
bord, Poller, Leitplanken, etc.). 

 
7. Durchdringungen der Sohlplatte des Güllebehälters (z. B. durch Befüll- und Ent-

nahmerohrleitungen) sind unzulässig! Wanddurchführungen an dem Behälter müs-
sen einsehbar hergestellt sein.  
Die Befüll-/Entnahmerohrleitung muss mit mindestens zwei voneinander unabhän-
gigen Sicherheitseinrichtungen, z. B. mit zwei Schiebern, davon ein Schnel l-
schlussschieber, versehen werden. 
Als Sicherheitseinrichtungen gelten neben Schiebern auch Einrichtungen, die ein 
Aushebern der Behälter verhindern. (Entlüftungsventile). Die Sicherheitseinrichtun-
gen müssen durch geeignete Vorkehrungen (Schlösser, abschließbare Schieber-
kammern, abnehmbare Bedienungsteile, etc.) vor dem Zugriff Dritter gesichert sein. 
Die Verwendung von nicht stationären ("fliegenden") Leitungsschläuchen ist nur bei 
reinen Tiefbehältern zulässig. 

 
10. Die Vorgrube darf keinen Ablauf oder Überlauf ins Freie besitzen. 

 
11. Tragwerksplanung, Konstruktion und Ausführung der Vorgrube aus Stahlbe-

ton(Ortbeton, Betonfertigteile) muss nach DIN 11622-2:2015 erfolgen. 
 

12. Für Vorgruben aus Stahlbeton gilt zusätzlich DIN EN 206-1:2001 in Verbindungmit 
DIN 1045-2:2008 mit den Expositionsklassen XC4, XF3, XA1, WA.  

 
Es ist Beton mit hohem Wassereindringwiderstand zu verwenden. Die Bauausfüh-
rung unterliegt der Bauüberwachungsklasse ÜK2 nach DIN EN 13670:2011 in Ver-
bindung mit DIN 1045-3:2012. Die Rissbreitenbeschränkung und die Mindestbau-
teildicke richten sich nach DIN 11622-2:2015. 

 
13. Die Fugen der Vorgrube (z. B. Anschlüsse Sohle/Wandungen) sowie Fertigteilstöße 

sind mit geeigneten Dichtungsmitteln/-elementen dauerhaft flüssigkeitsdicht  abzu-
dichten. Fugendichtungen bedürfen einer bauaufsichtlichen Zulassung (Zulas-
sungsbereich Z-74.62). 

 
14. Vor Inbetriebnahme des Güllebehälters ist die Vorgrube auf dessen Dichtheit mit 

Wasser in Anlehnung an die DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA-A 139 und 
9.2.3.2 der DWA-A 792  nachzuweisen.  

 
15. Kann der Füllstand der Vorgrube nicht durch Inaugenscheinnahme kontrolliert wer-

den, ist eine Vorrichtung vorzusehen, die den Füllstand anzeigt (z.B. Füllstandsan-
zeige). 

 
16. Durch regelmäßige Kontrollen des Füllstandes muss ein Überlaufen des Güllebe-

hälters ausgeschlossen sein. Ein Mindestfreibord von 0,2 m ist jederzeit einzuhal-
ten. Bei Behältern, bei denen der Füllstand nicht durch Inaugenscheinnahme kon-
trolliert werden kann, ist eine Einrichtung vorzusehen, die das Erreichen des maxi-
malen Füllstandes optisch oder akustisch anzeigt (z. B. Füllstandsanzeige, 
Überfüllsicherung). 
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Der an den Entnahmeplatz angeschlossene Sammelschacht ist ebenfalls regelmä-
ßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu entleeren. Für die zugänglichen Anlagenteile, 
wie Armaturen, Rohrleitungen und sichtbare Teile des Behälters sind jährlich Sicht- 
bzw. Funktionskontrollen vom Betreiber durchzuführen. 
 
Bei Feststellung von Undichtheiten an dem Behälter ist die zuständige Untere Was-
serbehörde, Fachdienst Umwelt und Straße, des Landkreises Diepholz unverzüg-
lich zu benachrichtigen. 
 
Der Betreiber des Güllebehälters hat dafür Sorge zu tragen, dass bei Frostwetter-
lagen die Eisbildung im Behälter durch geeignete Maßnahmen (z. B. Rühren des 
Behälterinhaltes, Einhängen von Strohballen, etc.) auf jeden Fall verhindert wird, 
damit Lasten und Kräfte aus einer geschlossenen Eisdecke nicht zu Beschädigun-
gen des Güllebehälters führen. 

 
17. Über alle Prüfungs-, Kontroll- und Wartungsarbeiten ist ein Betriebsbuch zu führen 

mit Datum, Namen des Ausführenden, durchgeführten Arbeiten und festgestellten 
Mängeln. Dieses Buch ist den zuständigen Stellen auf Verlangen vorzulegen. 

 
Mitarbeitern der Unteren Wasser- und Bauaufsichtsbehörde ist jederzeit der freie 
Zugang zu den Anlagenteilen einzuräumen. 

 
 
Wasserbehördliche Hinweise: 
 

1. Die Gesamtanlage ist nach den Regeln der Technik zu errichten. Zu beachten sind 
insbesondere folgende Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung: 
 
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
- EN 206-1/ DIN 1045-2 (Beton und Stahlbeton) 
- DIN 1048 (Prüfverfahren für Beton) 
- DIN 7865 (Fugenabdichtungen) 
- DIN 11622-2 (Güllebehälter) 
- DWA-A 792 (TRwS) 
- Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft  

 
2. Der Betreiber hat gemäß dem Arbeitsblatt A 792 der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) - technische Regel wassergefähr-
dender Stoffe (TRwS) 8.2 [16] die Dichtheit der unterirdischen JGS-Anlagenteile, 
die nicht in die Leckageerkennung eingebunden sind, erstmals nach 3 Jahren nach 
der Inbetriebnahmeprüfung und danach alle 15 Jahre zu kontrollieren. 
 
Der Betreiber hat die Kontrollen zu dokumentieren. Die schriftlichen Aufzeichnun-
gen dienen dem Betreiber bei behördlichen Kontrollen, bei der Sachverständigen-
prüfung sowie bei Schadensfällen als Nachweis, dass er seinen, ihm in Eigenver-
antwortung (gemäß Ziffer 6. "Pflichten des Betreibers zur Anzeige und zur Überwa-
chung" der Anlage 7 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen - AwSV) obliegenden Pflichten zur Überwachung der Anlage nach-
gekommen ist. 

 
3. Die Entnahme von Grundwasser im Zuge von Grundwasserabsenkungen (dies gilt 

auch für zeitlich befristete Absenkungen!) ist grundsätzlich erlaubnispflichtig gemäß 
§ 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
 
Sofern eine Grundwasserabsenkung im Zuge der Baumaßnahme erforderlich 
sein sollte, ist diese daher rechtzeitig vorab bei der UWB zu beantragen.  
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Das Antragsformular für die Grundwasserabsenkung kann entweder direkt bei der 
UWB angefordert oder auch über das Internet (www.diepholz.de ==> Bauen & Um-
welt ==>Wasser) abgerufen werden. Rückfragen hierzu können direkt an die UWB, 
Tel. 05441-976-4274  gerichtet werden. 

 
4. Gemäß Ziffer 10.3 des Bauantrages soll die Niederschlagswasserbeseitigung durch 

Versickerung auf dem Grundstück erfolgen. Das anfallende Niederschlagswasser 
sollte möglichst oberirdisch großflächig verteilt und durch die belebte und bewach-
sene Bodenzone (Flächenversickerung) hindurch versickern. 
 
Die gezielte Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers über spezielle 
Versickerungsanlagen bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG). Im Zulauf von unterirdischen Versickerungsanlagen (z.B. 
Rigolen, Versickerungsschächte etc.) ist im Regelfall eine Reinigungsstufe erfor-
derlich. 
 
Dieser Erlaubnisantrag ist beim Fachdienst Umwelt und Straße, Untere Wasserbe-
hörde, des Landkreises Diepholz in Diepholz einzureichen. Das Antragsformular für 
den Antrag nach § 8 WHG kann direkt bei der UWB (Tel.: 05441-976- 4277  ange-
fordert oder auch über das Internet (www.diepholz.de ==>Umwelt ==> Wasser) ab-
gerufen werden. Für Planung, Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen ist das 
Arbeitsblatt A 138 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall (DWA) als den hierfür maßgebenden Regeln der Technik zu beachten.  
 
Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt eine ausreichende Durchlässig-
keit des anstehenden Untergrundes sowie ausreichend große Grundwasserflurab-
stände voraus. Aus diesem Grund sind vor der eigentlichen Planung der Versicke-
rungsanlage(n) die Untergrunddurchlässigkeit (kf -Wert) und die Grundwasserflur-
abstände vor Ort festzustellen. 

 
 
Düngerechtliche Nebenbestimmungen: 
 

1. Die schriftliche Erklärung des Antragstellers vom 06.11.2019, nicht zusätzlich Wir t-
schaftsdünger von anderen Betrieben aufzunehmen, ist Bestandteil dieser Geneh-
migung. 
 

2. Die unter Az. 63DH00849/2013/71 genehmigten Tierplätze sind Grundlage und Be-
standteil dieser Genehmigung. Die gesamte Güllemenge beträgt 11433t/a, beste-
hend aus 6489t/a Mastschweinegülle, 836t/a Kälbergülle, 2242t/a Mastbullengülle 
und 1865t/a Mastschweinegülle am Filterwasser. 
 
Abweichungen von mehr als 10% bei den einzelnen Güllen, den genehmigten 
Nährstoffmengen und der Gesamtmenge der Gülle sind nach §15 BImSchG bei der 
Genehmigungsbehörde anzuzeigen. 

 
3. Die erstellte Lagerraumberechnung ist Bestandteil der Genehmigung. 

 
Die Sicherung der Lagerung wird durch folgende Maßnahmen abgedeckt: 

a. Güllebehälter 
b. Güllekeller 

 
Kapazitäten sind genehmigt für die Landwirtschaft und somit ist die Lagerkapazität 
gemäß § 12 DüV. ausreichend. Die Bilanzen sind zur Überprüfung jährlich der 
Überwachungsbehörde vorzulegen. Bei Nichteinhaltung der genehmigten Mengen 
ist ein neues Verwertungskonzept vorzulegen. 
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4. Die Landwirtschaft verfügt nach Maßgabe des Düngerechts über Nachweisflächen. 
Die Abgabeverpflichtung der Gülle wird im Verwertungskonzept über landwirt-
schaftliche Flächen rechtlich gesichert. Die Verträge aus dem Verwertungskonzept 
sind Bestandteil der Genehmigung.  

 
5. Mindestens 3 Monate vor dem vertragsgemäßen Auslaufen bzw. spätestens 3 Mo-

nate nach Kündigung von vorgelegten Abgabeverträgen ist der Genehmigungsbe-
hörde ein entsprechend neuer Vertrag vorzulegen. Sofern der neue Vertrag hin-
sichtlich Verwertungsweg und -menge nicht dem vorherigen Vertrag entspricht, ist 
binnen einer Frist von drei Monaten ein neues Verwertungskonzept vorzulegen. 

 
 
Düngerechtliche Hinweise: 
 

1. Bei der Abgabe und Beförderung des Wirtschaftsdüngers als organisches Dünge-
mittel sind düngerechtliche Vorschriften zu beachten. Dazu gehören eine ord-
nungsgemäße: 

 
a. Deklarierung des Düngermittels beim Inverkehrbringen gemäß der 

Düngemittelverordnung vom 5. Dezember 2012 (BGBI. I S.2482), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 26. Mai 2017 
(BGBI. I S. 1305) 

 
b. Aufzeichnung der verbrachten Mengen gemäß der Verordnung über 

das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger vom 21. 
Juli 2010 (BGBI I S. 1062), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 26. Mai 2017 (BGBI I S. 1305) Elektronische Meldung 
der aufgezeichneten Mengen gemäß der Niedersächsischen Verord-
nung über Meldepflichten und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen 
in Bezug auf Wirtschaftsdünger vom 1. Juni 2012, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 21.06.2017 (Nds. GVBI. S. 194) 

 
 
Landschaftspflegerische Nebenbestimmungen: 
 

1. Die geplante Kompensationspflanzung ist in der ersten Pflanzperiode nach Ausfüh-
rung der Baumaßnahme nach den aktuellen technischen Regeln und Verwendung 
standortheimischer Laubgehölz herzustellen, zu entwickeln und dauerhaft zu erha l-
ten.  

 
 
Gemeindliche Nebenbestimmungen: 
 

1. Im öffentlichen Verkehrsraum dürfen Baumaterialien nicht gelagert werden. Durch 
die Baumaßnahme verursachte Schäden der öffentlichen Straße sind auf Kosten 
des Bauherrn zu beseitigen und eine Abnahme bei der Gemeinde - Bauamt zu be-
antragen. 
 

2. Die Erschließungsvereinbarung vom 03./08.07.2014 zum  
Az. 63 DH 00849/2013/71 ist auch Bestandteil dieser Genehmigung.  
 
 

Gemeindliche Hinweise:  
 

 Mit der Baumaßnahme ggfls. verbundene Änderungen an städtischen Anlagen  
(z.B. bei Anlage von Zufahrten) müssen mit der Stadt Twistringen abgestimmt 
werden. Die Kosten dieser Maßnahme trägt der Verursacher.  
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 Anträge für den Anschluss an die Schmutzwasser- bzw. Regenwasserkanalisation 
sind beim Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverband (OOWV), Georgstraße 4, 
26919 Brake zu stellen. Auskünfte über die Möglichkeit und die Kosten eines An-
schlusses erhalten Sie von dort.  
 

 Auskünfte über die Möglichkeit und die Kosten von Anschlüssen an Versorgungsle i-
tungen (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation etc.) erteilen die jeweiligen Ver-
sorgungsunternehmen.  

 
 
Nebenbestimmungen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft:  
 

1. Zur sicherheitstechnischen Ausführung der Baumaßnahme sind die ausführenden 
Betriebe zu verpflichten, die in Frage kommenden Vorschriften für Sicherheit - und 
Gesundheitsschutz (VSG) zu beachten. 

 
Der Unternehmer hat die durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit der 
Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln (§ 5 Abs.1 ArbSchG). Das Ergebnis 
der Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren (§ 6 Abs.1 ArbSchG). 

 
2. Arbeitsstättenverordnung 

Werden im Betrieb Arbeitnehmer beschäftigt, sind grundsätzlich das Arbeitsschutz-
gesetz und die auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen, insbesondere die 
Arbeitsstättenverordnung, zu beachten. Unter anderem sind daher entsprechend 
Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume für Mitarbeiter auf dem Betrieb vorzuhalten. 

 
3. Baustellenverordnung/SiGeKo 

Bei Planung und Ausführung des Bauvorhabens ist die Baustellenverordnung zu 
berücksichtigen.  
 
Werden auf der Baustelle Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig, so muss seitens 
der Bauherren ein fachlich geeigneter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordi-
nator (SiGe-Ko) bestellt werden. Dieser hat auch die bei möglichen späteren Arbei-
ten am Bauwerk erforderliche Unterlage zu erstellen.  

 
4. Güllelagerung, Gruben, Kanäle und Brunnen 

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Gruben, Kanäle und Brunnen durch 
Umwehrungen oder Abdeckungen gegen Hineinstürzen von Personen gesichert 
sind (§ 2 VSG 2.8). 
 
Offene Jauche- und Güllegruben, Folienerdbecken, Regenwasserauffangbecken 
sind in der Regel gegen Hineinstürzen gesichert, wenn sie eine geschlossene, 
nicht durchsteigbare Umwehrung von 1,80 m Höhe haben und an den Entnahme- 
und Rührstellen ein 30 cm hoher Anfahrsockel vorhanden ist. 

 
 
Denkmalpflegerische Nebenbestimmungen: 
 

1. Gleichzeitig mit dieser Genehmigung erteile ich Ihnen die Genehmigung gemäß 
§10 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vom 
30.05.1978 (Nieders. GVBI S 517) in der zurzeit gültigen Fassung.  
 

2. Das Bauvorhaben befindet sich in einer topografischen günstigen Lage oberhalb 
der Uferzone der heutigen Heiligenloher Beeke. Aus großen Teilen der Gemarkung 
Rüssen sind ferner zahlreiche vorgeschichtliche Grabhügel bekannt, so auch süd-
östlich der Hofstelle in einer Entfernung von etwa 650 m.  
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Da wir aus dieser Zeitperiode zwar Kenntnis über die Begräbnisstätten, aber kaum 
über die dazugehörigen Siedlungsstellen besitzen, muss damit gerechnet werden, 
dass durch die geplanten Erdarbeiten Funde oder Befunde einer solchen Sied-
lungsstelle zerstört werden können.  
 
Auf Grund dessen soll eine harte Prospektion in Form eines 4 m breiten Such-
grabens, über die volle Breite des geplanten Behälters angelegt werden.  
 

3. Der angestrebte Beginn der Erdarbeiten (wie Rodungsarbeiten, den Oberbodenab-
trag und alle in den Unterboden reichende Erdarbeiten), ist sobald wie möglich, 
mindestens aber 3 Wochen vorher schriftlich anzuzeigen, damit deren Beobach-
tung durch die archäologische Denkmalpflege und ggf. eine unverzügliche Bergung 
dabei entdeckter archäologischer Funde stattfinden kann. (A) 
 

4. Die Anzeige ist an die Untere Denkmalschutzbehörde des Ldkr. Diepholz sowie an 
das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäologie, 
Scharnhorststraße 1, 30175 Hannover zu richten. (A)  
 

5. Der Oberbodenabtrag hat mit einem Hydraulikbagger mit zahnloser, schwenkbarer 
Grabenschaufel zu erfolgen. (A)  
 

6. Die genannten Erdarbeiten sind von einer qualifizierten Fachkraft (mindestens Gra-
bungstechniker/in) zu begleiten, damit ggf. auftretende Bodenfunde sofort erkannt 
sowie wissenschaftlich dokumentiert und gesichert werden können. (A) 
 

7. Die Beauftragung der qualifizierten Fachkraft ist im Vorfeld der Maßnahme mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. (A)  
 

8. Die Kosten für die fachgerechte archäologische Begleitung, Dokumentation und 
Bergung evtl. auftretender Funde und Befunde sowie die möglicherweise entste-
henden Mehrkosten für den Maschineneinsatz sind gem. §6 Abs. 3 NDSchG vom 
Veranlasser der Maßnahme zu tragen. (H) 
 

9. Die Kontaktdaten tätiger Grabungsfirmen können Sie der Mitgliederliste des Ar-
beitsbereichs Archäologische Grabungsfirmen des Bfk unter  
 

http://www.b-f-k.de/mg.listen/archaeologiegrabungsfirmen.php  
 

entnehmen. (H)  

 
10. Ungeachtet der vorstehenden Nebenbestimmungen gelten für alle Erdarbeiten die 

Bestimmungen des NDSchG hinsichtlich unerwarteter Funde (Melde- und Anzeige-
pflicht bei Bodenfunden gem. §14 NDSchH). (H)  

 
 
Hinweise: 
 

a) Dieser Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidun-
gen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 
 

b) Die Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der dazu  
ergangenen bzw. noch ergehenden Verordnungen sind zu beachten und jederzeit 
genauestens einzuhalten. 
 

c) Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage während eines Zeitraumes von mehr 
als 3 Jahren nicht mehr betrieben worden ist. 
 

http://www.b-f-k.de/mg.listen/archaeologiegrabungsfirmen.php
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d) Die Genehmigung kann insbesondere widerrufen werden, wenn eine oder mehrere 
Auflagen dieser Genehmigung nicht oder nicht innerhalb der gesetzten Frist erfüllt 
werden. 
 

e) Jede wesentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes dieser 
Anlage bedarf einer erneuten Genehmigung. 
 

f) Falls die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit durch diese Genehmigung nicht 
ausreichend vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheb-
lichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen geschützt ist, so soll die zustän-
dige Behörde nachträgliche Anordnungen treffen. 
 

g) Ein Betreiberwechsel ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
 

h) Der Betreiber dieser Anlage hat diese Genehmigung zur Einsichtnahme durch Be-
dienstete der zuständigen Behörde an der Betriebsstätte jederzeit bereitzuhalten. 
 

i) Nach § 62 Bundes-Immissionsschutzgesetz handelt u. a. derjenige ordnungswidrig, 
der vorsätzlich oder fahrlässig 
 

 eine vollziehbare Auflage nach § 12 Abs. 1 BImSchG nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, 
 

 entgegen § 15 Abs. 1 oder 3 BImSchG eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder entgegen § 15 Abs. 2 
Satz 2 eine Änderung vornimmt. 
 
Die beiden erstgenannten Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 €, die Letztgenannten mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 € geahndet werden. 
 

j) Entsprechend § 327 Abs. 2 des Strafgesetzbuches - in der zurzeit gültigen Fas-
sung - wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
 

 eine genehmigungsbedürftige Anlage oder eine sonstige Anlage im Sin-
ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, deren Betrieb zum Schutz 
vor Gefahren untersagt worden ist, 
 
 

 eine genehmigungsbedürftige oder anzeigepflichtige Rohrleitungsanlage 
zum Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne des Wasserhaus-
haltsgesetzes oder  
 
 
 

 eine Abfallentsorgungsanlage im Sinne des Abfallgesetzes 
 
ohne die nach dem jeweiligen Gesetz erforderliche Genehmigung oder 
Planfeststellung oder entgegen einer auf dem jeweiligen Gesetz beru-
henden vollziehbaren Untersagung betreibt. 
 

k) Nach § 15 Abs. 1 BImSchG ist die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des 
Betriebes einer genehmigungsbedürftigen Anlage, sofern eine Genehmigung nicht 
beantragt wird, der zuständigen Behörde (Genehmigungsbehörde) mindestens ei-
nen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftl ich anzuzeigen. 
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Der Anzeige sind Unterlagen beizufügen, soweit diese für die Prüfung erforderlich 
sein können, ob das Vorhaben genehmigungsbedürftig ist. 
 
Soll der Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage eingestellt werden, so hat 
der Betreiber dies unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung ebenfalls unver-
züglich der Genehmigungsbehörde mitzuteilen. 
 

l) Nach den VDE-Bestimmungen 0190-10.70 wird als Schutzmaßnahme gegen ge-
fährliche Berührungsspannungen an elektrischen Geräten ein Potentialausgleich 
vorgeschrieben. Als Erder können Wasserrohrnetze nicht mehr benutzt werden. Als 
Ersatz hierfür sind Fundamenterder vorzusehen. 
 
 

 
 
Begründung: 
 
Herr Franz-Josef Böckmann KG beantragte am 21.10.2019 nach §§ 4 und 16 BImSchG 
die Genehmigung für die Änderung der Tierhaltungsanlage - Errichtung Güllerundbehälter 
für Rinder- und Schweinegülle mit Foliendachkonstruktion, Abbruch vorhandener Güllebe-
hälter, Betrieb der Gesamtanlage auf dem vorgenannten Grundstück. 
 
Die beantragte Anlage bedurfte der Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz. 
 
Die Vorprüfung, ob nach § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der 
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl I.S.2808 ff) eine Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderlich ist, hat ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen nicht zu erwarten sind. 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die beantragte Maßnahme war daher nicht erfor-
derlich. 
 
Im Rahmen dieses Verfahrens waren auch entsprechend § 10 Abs. 5 BImSchG die Be-
hörden zu hören, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt werden. 
 
Die Beurteilung dieser Maßnahme hat nach Beteiligung der Stadt Twistringen, der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und meiner Fachdienste insgesamt keine Gründe 
ergeben, die eine Versagung der beantragten Genehmigung gerechtfertigt hätten. 
 
Nach § 13 BImSchG schließt die Genehmigung auch die Baugenehmigung ein. Es war 
daher zu prüfen, ob das Vorhaben dem öffentlichen Baurecht entspricht. Das für die Be-
bauung vorgesehene Grundstück liegt im Außenbereich der Stadt Twistringen. Das Vor-
haben ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zulässig. 
 
Die Stadt Twistringen hat hierzu ihr Einvernehmen erteilt. 
 
Die Nebenbestimmungen sind erforderlich, um die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie vor sonstigen Gefahren, erheblichen Nachtei-
len oder erheblichen Belästigungen zu schützen und die Beachtung anderer öffentlich-
rechtlicher Vorschriften und der Belange des Arbeitsschutzes sicherzustellen. 
 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Genehmigungsvoraussetzungen nach 
§ 6 BImSchG erfüllt sind und der Antrag somit unter den aufgeführten Nebenbestimmun-
gen zu genehmigen war. 
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Zuständigkeit: 
Meine Zuständigkeit für die Erteilung dieses Bescheides ergibt sich aus der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten im Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen 
Rechtsgebieten vom 15.12.1990 (Nds. GVBl. S. 491) in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
Begründung zur Kostenlastentscheidung: 
Der Antragsteller hat Anlass zu diesem Verfahren gegeben und hat deshalb die Kosten zu 
tragen. Die Entscheidung beruht auf §§ 1, 3, 5 und 13 des Nds. Verwaltungskostengeset-
zes vom 07.05.1962 (Nds. GVBl. S. 43) in der zurzeit gültigen Fassung.  
Die Höhe der Kosten wird in einem gesonderten Bescheid festgesetzt. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch wäre schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei 
dem Landkreis Diepholz, Niedersachsenstraße 2, 49356 Diepholz, einzulegen. 
 
Hinweis: 
Sie können einen Widerspruch auch auf elektronischem Weg an den Landkreis Diepholz 
senden. In diesem Fall beachten Sie bitte: Nur solche förmlichen Anträge und Wider - 
sprüche, die Sie über das „Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“ (EGVP) an 
den Landkreis Diepholz senden, gelten als rechtswirksam gestellt bzw. erhoben.  
 
Einfache Mitteilungen und Anfragen können Sie natürlich wie bisher per eMail an den 
Landkreis Diepholz senden. 
 
 
Im Auftrage 
 
 
Fenker 
 


